
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben wesentliche Änderung einer Windkraftanlage  

in 17291 Baumgarten 
    

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 11. Juni 2024 

 
 

Die Firma Windfeld Stegemannshof Nr. 81 GmbH & Co. KG, Lichtenberger Weg 4 in 15236 
Jacobsdorf beantragt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG), auf dem Grundstück 17291 Schenkenberg in der Gemarkung Baumgarten, Flur 
1, Flurstück 100 eine Windkraftanlage wesentlich zu ändern (Az.: G09823). 
 
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Aufhebung der sektoriellen 
Betriebsbeschränkungen, die zur Gewährleistung der Standsicherheit erlassen wurden. 
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um die Änderung eines 
Vorhabens nach Nummer 1.6.1X der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine 
Vorprüfung durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kriterien: 
 
Im vorgelegten Gutachten zur Standorteignung wurde festgestellt, dass die Standorteignung 
gemäß DIBt 2012 unter Berücksichtigung der standortspezifischen Lastrechnung 
nachgewiesen ist und die Windkraftanlage ohne sektoriellen Betriebsbeschränkung betrieben 
werden kann. Die umliegenden Windkraftanlagen werden durch die zusätzlich induzierte 
Turbulenzintensität nicht gefährdet. 
 
Mit der Änderung sind keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch einschließlich 
menschlicher Gesundheit, Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und 
Landschaftsbild verbunden. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
 
Rechtsgrundlagen  
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I 
S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 202) 
 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799) 



 

 

 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. 
Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) 
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